
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Höhne GmbH (AVB) 

 

I.  Allgemeine Bestimmungen – Geltungsbereich – Form 

1. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für die 
Lieferung beweglicher Sachen nach Maßgabe des zwischen uns 
und dem Kunden geschlossenen Vertrages, sofern der Kunde 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

2. Unsere AVB gelten ausschließlich; entgegenstehende, ergän-
zende oder von unseren AVB abweichende Bedingungen unse-
rer Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere AVB gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren AVB abweichenden Bedingungen des Kunden die Liefe-
rung vorbehaltlos ausführen.  

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Kunden haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegen-
beweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unserer schriftliche Be-
stätigung maßgeblich. 

4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in 
Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rück-
tritt oder Minderung) sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform 
(z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvor-
schriften, und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln 
hinsichtlich der Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt. 

5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Soweit in diesen AVB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen, gelten daher die 
gesetzlichen Vorschriften, auch wenn eine ausdrückliche Klar-
stellung ausbleibt. 

 

II. Angebot – Vertragsschluss – Angebotsunterlagen 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt 
auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Dokumentati-
onen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch 
in elektronischer Form – überlassen haben. 

2. Die Bestellung des Kunden stellt ein verbindliches Vertragsan-
gebot dar, das wir innerhalb von einer Woche durch Zusendung 
einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware an-
nehmen können, sofern sich aus der Bestellung nichts anderes 
ergibt. Die Annahme kann schriftlich (z.B. durch Auftragsbestäti-
gung oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt 
werden. 

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 

 

III.  Lieferung – Gefahrübergang – Abnahme – Annahmeverzug 

1. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung 
ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kun-
den wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu be-
stimmen. 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf 
den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Ge-
fahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit der 
Auslieferung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder die 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person über. 
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der 
Annahme ist. 

 

IV. Preise – Zahlungsbedingungen  

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich 
unsere Preise „ab Werk“ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer. 

2. Beim Versendungskauf (III. Abs. 1.) trägt der Kunde die Verpa-
ckungs- und Transportkosten, sofern nicht im Einzelfall etwas 
anders vereinbart ist. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und 
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. 

3. Der Kaufpreis einschließlich etwaiger Nebenkosten ist innerhalb 
von 30 Tagen nach Erhalt der Ware und ohne Skontoabzug zu 
zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Wir sind jedoch, 

auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit 
berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkas-
se durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir 
spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

4. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Kunde in 
Verzug. Für die Folgen des Zahlungsverzugs gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen.  

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten, von uns 
anerkannt oder mit der Hauptforderung synallagmatisch ver-
knüpft sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Kunde insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. 

6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Kauf-
preisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 
gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung 
– zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

 

V. Eigentumsvorbehalt  

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und 
künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten uns das 
Eigentum an der verkauften Ware (Vorbehaltsware) vor. 

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor 
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 
Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Kunde hat uns unverzüglich über einen Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
Dritter in die Vorbehaltsware zu informieren. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach 
den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts her-
aus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht 
zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berech-
tigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rück-
tritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, 
dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem 
Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung ge-
setzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzli-
chen Vorschriften entbehrlich ist.  

4. Der Kunde ist bis auf Widerruf berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder 
zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgen-
den Bestimmungen. 

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbei-
tung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entste-
hende Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Her-
steller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht be-
stehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rech-
nungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das 
Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt uns der Kunde 
bereits jetzt insgesamt bzw. in Höhe unsere etwaigen Mitei-
gentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz sicherungshal-
ber ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen be-
darf. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten 
Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetre-
tenen Forderungen.  

c) Bis auf Widerruf ist der Kunde neben uns zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung be-
fugt. Wir verpflichten uns, die Forderungen solange nicht ein-
zuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfä-
higkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht gemäß 
Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, können wir ver-
langen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des 
Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der un-
ter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 



 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung unsere For-
derungen gegen den Kunden um mehr als 10 %, so werden 
wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer 
Wahl freigeben.  

VI. Mängelansprüche 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) gelten die gesetzli-
chen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervor-
schriften bei Endlieferungen der unverarbeiteten Ware an einen 
Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Liefe-
rantenregress gem. § 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenre-
gress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch 
den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Ein-
bau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinba-
rung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbe-
schreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrags sind oder 
von uns, insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-
Homepage, öffentlich bekannt gemacht wurden. 

3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder 
nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen 
des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) 
übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

4. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er sei-
nen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der 
Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Man-
gel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu ma-
chen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 5 
Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht er-
kennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemä-
ße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung 
für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausge-
schlossen.  

5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, 
ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbes-
serung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatz-
lieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den ge-
setzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

6. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon ab-
hängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis be-
zahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

7. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforder-
liche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die bean-
standete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach 
den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung 
beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau ver-
pflichtet waren. 

8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen 
bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir 
vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungs-
verlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Trans-
portkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangel-
haftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 

9. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist er-
folglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften ent-
behrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht. 

10. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe des nachfolgenden VII. und sind im Übrigen ausge-
schlossen. 

VII. Sonstige Haftung  

1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verlet-

zung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechts-
grund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir 
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzli-
chen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) 
nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist un-
sere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schadens begrenzt. 

3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften 
zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel be-
steht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir 
die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

5. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

VIII. Verjährung 

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 
ein Jahr ab Ablieferung. Unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sonderregelungen zur Verjährung, insbesondere § 438 Abs. 1 
Nr. 1 und 2, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

2. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch 
für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche 
des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjäh-
rung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. VII. 
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 a) sowie nach dem Produkthaftungs-
gesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 

IX. Erfüllungsvorbehalt  

1.  Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine 
Hindernisse aufgrund von deutschen sowie sonstigen anwend-
baren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des Au-
ßenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstige Sank-
tionen entgegenstehen.  

2.  Der Kunde ist verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen 
beizubringen, die für die Ausfuhr, Verbringung bzw. Einfuhr be-
nötigt werden.  

X. Rechtswahl – Gerichtsstand  

1. Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und 
dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des 
UN-Kaufrechts. 

2. Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Hamburg-Mitte. Ent-
sprechendes gilt, wenn der Kunde Unternehmer i.S.v. § 14 BGB 
ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Er-
füllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer 
vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichts-
stand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschrif-
ten, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben 
unberührt. 

 

Stand: Jan 2024  


